
 

Auftrag/Abtretung/Zahlungsanweisung 

 

KFZ-SV-Büro E. Krsanowski, 02681 Schirgiswalde-Kirschau, Adolf-Kolping-Str. 15 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________    Anlage zum Gutachten______________________ 

 

Unfalldatum: _________________________________________________ 

Schadennummer: _________________________________________________ 

Versicherungsnehmer: Amtl.-Kz.: _________________________________________________ 

   Name:  _________________________________________________ 

   Straße:  _________________________________________________ 

   PLZ/Ort:  _________________________________________________ 

Anspruchsteller/Auftraggeber: Amtl.-Kz.: _________________________________________________ 

   Name:  _________________________________________________ 

   Straße:  _________________________________________________ 

   PLZ/Ort:  _________________________________________________ 

In Bezug auf den oben genannten Schadensfall habe ich das Kfz-Sachverständigenbüro Ernst Krsanowski (im Folgenden als "Sachverständigenbüro" 
bezeichnet) beauftragt, ein Gutachten zur Ermittlung des Schadensumfangs und der Schadenkosten zu erstellen. Als Grundlage für die Berechnung 
der Gutachterkosten dient die jeweils aktuelle BVSK-Honorarbefragung oder das Honorartableau der HUK-Coburg. Die anfallenden Neben-kosten 
werden gemäß dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) kalkuliert. Jede weitere Stellungnahme / Nachtrag zum Gutachten oder 
anderweitige Tätigkeiten erfolgen zu einem pauschalen Stundenlohn von 120 € netto (entsprechend 142,80 € brutto). Des Weiteren gelten folgende 
Kostensätze: Fahrkosten: 0,70 € netto (entsprechend 0,83 € brutto); Fotokosten: 2 € netto (entsprechend 2,38 € brutto); Abrufkosten Audatex: 20 € 
netto (entsprechend 23,80 € brutto). Reparaturbestätigungen werden pauschal zu einem Betrag von 79 € brutto erstellt. Der Rechnungsbetrag ist 
sofort fällig. Hiermit trete ich meinen Schadensersatzanspruch zur Erstattung der Sachverständigenkosten unwiderruflich und vorrangig an das 
Sachverständigenbüro ab. Dies gilt sowohl für den Brutto- als auch für den Nettoendbetrag der Rechnung, je nach meiner Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug. Ich weise den haftpflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten direkt an das Sachverständigenbüro zu überweisen. Das 
Sachverständigenbüro ist ermächtigt, diese Abtretung gegenüber den Anspruchsgegnern offenzulegen und die abgetretenen Ansprüche in eigenem 
Namen geltend zu machen. Diese Abtretung berührt nicht die vertraglichen Ansprüche des Sachverständigenbüros gegen mich. Sollte der 
haftpflichtige Versicherer keine oder nur eine Teilzahlung leisten, behält sich das Sachverständigenbüro das Recht vor, die Ansprüche gegen mich 
geltend zu machen, wenn und so-weit der regulierungspflichtige Versicherer keine Zahlung oder lediglich eine Teilzahlung leistet. Bei einer 
Inanspruchnahme meinerseits erfolgt Zug um Zug eine Rückabtretung der noch offenen Forderung. 

 ○  Ich wurde auf einem gesonderten Blatt auf mein Widerrufsrecht und die Folgen eines Widerrufs hingewiesen. Ich stimme ausdrücklich zu, dass 

der Gutachter mit der Dienstleistung sofort beginnt, obwohl die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist und ich bin informiert, dass mein 

Widerrufsrecht erlischt, wenn die Dienstleistung vollständig erbracht ist. 

○ Ich wurde auf einem gesonderten Blatt auf die Datenschutzhinweise gemäß Datenschutzgrundverordnung des Gutachters hingewiesen, habe 

diese gelesen, meine Rechte verstanden und bin damit einverstanden. 

○ Ich bin zum Abzug der Vorsteuer berechtigt. 

 

 
Datum    Unterschrift 




